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Folgende Regeln gelten für die Besuche von Trauergottesdiensten  
ab dem 18. Mai 2020 

 
 Besucherinnen und Besucher desinfizieren sich vor der inneren Kapelleneingangstür die Hände. 

Dazu wird Desinfektionsmittel bereitgestellt. 
 

 Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, tragen sich die 
Gottesdienstbesucherinnen und –besucher in eine bereit liegende Liste ein.  
 

 Der Abstand zwischen zwei Personen beträgt zwischen anderthalb und zwei Meter in jede 
Richtung, entsprechend sind die Plätze in der Kapelle einzeln markiert.  
 

 Wer zu einem Hausstand gehört, darf als Paar einen „Sitzplatz“ benutzen. Zusätzlich darf dann 
nur eine Person noch auf einem markierten Platz in der gleichen Bank platznehmen.  
 

 Wer zu einem Hausstand gehört darf als Familie eine markierte Bank benutzen. In diesem Fall 
darf keine weitere Person platznehmen. 

 
Auf diese Weise reduziert sich die Zahl der Teilnehmer an einem Gottesdienst auf 20 bis  

max. 25 Personen. 
 

 Achten Sie bitte beim Betreten und besonders beim Verlassen der Kapelle auf den 
Mindestabstand von 1,5 Meter zu jeder anderen Person.  
 

 Die Gottesdienstbesucherinnen und –besucher tragen vor, während und nach dem 
Trauergottesdienst einen Mund-Nasen-Schutz. Es wird gebeten, diesen mitzubringen.  
 

 Auf Berührungen wird verzichtet. - Auch wenn es Ihnen für Beileidsbekundungen schwerfällt.- 
 

 Das gemeinsame Singen bringt besondere Infektionsrisiken mit sich und unterbleibt.  
 
Für Personen, die nicht mehr in die Kapelle dürfen, weil die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, gilt 
folgendes:  

 Sie werden über einen Außenlautsprecher dem Gottesdienst zuhören können. 
 

 Sie müssen vor der Kapelle den vorgegebenen Mindestabstand einhalten.  
 

 Sie dürfen dem Trauerzug nicht durch die Kapelle folgen, sondern müssen warten, bis sie 
sich dem Trauerzug auf dem Friedhof anschließen können.  
 

Bitte beachten Sie die Aushänge und besonders die Anweisungen des Friedhofspersonals oder Ihres 
Bestatters.  
Wenn Sie unsicher sind, dürfen Sie uns gerne ansprechen. Wir werden versuchen Ihnen zu helfen. 

 
Ihre Friedhofsverwaltung 


